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Beschwerde über die Fehlinformation von Patienten zum Thema Verordnung 
von kurzw. Analoginsulinen durch die Kassenärztlichen Vereinigung Westfa-
len-Lippe 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 
 
Beschwerde: Seit Ende Februar 2007 kursieren unter den Betroffenen (Menschen 
mit Diabetes) Patienteninformationen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-
Lippe, die  
 
a) nach unserem Verständnis, die Entscheidung des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (in Verbindung mit der Maßgabe Ihres Hauses) zum Thema „Kurzwirksame 
Insulinanaloga …“ unter einem bewusst verdrehten Blickwinkel wiedergibt.  
 
b) unter der Berufung auf ein „gesetzliches Verordnungsverbot“ versucht, den Patien-
ten gegenüber, ein nach unserer Ansicht, unberechtigtes Vorenthalten von Verord-
nungen von (kurzwirksamen) Insulinanaloga über die GKV zu legitimieren. 
 
Die hierdurch und durch die tatsächliche Verordnungsweigerung von niedergelasse-
nen Ärzten – trotz Kostenübernahmeerklärung der entsprechenden Krankenkassen 
der Patienten – verursachte Verunsicherung und Beunruhigung veranlasst uns, Ihr 
Haus zu einer Klärung dieses äußerst unbefriedigenden Verordnungszustandes auf-
zufordern. Unseres Erachtens kann es nicht sein, dass die Anwendung der gleichen 
gesetzlichen Anspruchsgrundlage bei vergleichbarer Gesundheitssituation des Pati-
enten davon abhängt, in welchem KV-Bezirk der Patient angesiedelt ist. 
 
Angesichts der differenten Auslegungsart und Anwendung der Gesetzgrundlage, se-
hen wir hier trotz der zur G-BA-Entscheidung erfolgten Maßgabe des BMG (Berück-
sichtigung von Rabattvereinbarungen von Herstellern und Krankenkassen..), im Inte-
resse der GKV-versicherten Menschen mit Diabetes, dringenden Handlungsbedarf. 
 
Mit freundlichen Grüßen     Anlage: Patienteninformation 
            KV Westfalen-Lippe, 
            DDB-Anmerkungen  
 
Manfred Wölfert 
(Bundesvorsitzender) 
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Anmerkung des DDB LV NRW: 
der oben abgebildete Brief wurde mit gleichem Wortlaut 
auch an das Bundesgesundheitsministerium versandt. 

Anmerkungen zu den Inhalten der Patienteninformation: 
 
KV WL: „… kurzwirksame Analoginsuline dürfen für Typ-2-Diabetiker seit dem 
30. September nicht mehr auf einem Kassenrezept verordnet werden. … 
 
DDB:  
Insulin-Analoga dürfen unter der Maßgabe bestehender Rabattvereinbarungen ver-
ordnet werden. 
 
- KV WL: Was sind Analoginsuline? 
„Analoginsuline oder Insulinanaloga sind dem … Kurzwirksame Insulinanaloga 
wirken schneller und kürzer.“ 
 
- KV WL: Warum dürfen kurzwirksame Insulinanaloga nicht mehr für Typ-2-
Diabetiker auf einem Kassenrezept verordnet werden? 
„… weil die kurzwirksamen Insulinanaloga im direkten Vergleich zum natürli-
chen Humaninsulin in Studien keinen klinischen Vorteil für Typ-2-Diabetiker 
zeigten. …“ 
„…Kurzwirksame Analoginsuline sind ca. 30 % teurer als das natürliche Hu-
maninsulin …“ 
 
- KV WL: Ist die Regelung, dass kurzwirksame Insulinanaloga für Typ-2-Diabetiker 
nicht mehr auf Kassenrezept verordnet werden dürfen, abschließend ? 
  
…Wenn keine Unterschiede im Verkaufspreis bestehen, können auch … 
 
DDB:  
 
- Erstaunlich, dass die KV Westfalen-Lippe in der Beschreibung der Insulin-Analoga 
genau den Vorteils-Sachverhalt akzeptiert und anführt, den der DDB im G-BA als 
Vorteil gegenüber dem Humaninsulin vorgetragen hat (unterschiedlicher Spritz-
Essabstand …) und damit nicht durchdringen konnte – in den nachfolgenden Hinwei-
sen der KV aber von einem Fehlen von Vorteilen gegenüber dem Humaninsulin ge-
sprochen wird. 
 
- Hier wird ein Preisniveau als Argument herangezogen, dass so aktuell nicht mehr 
richtig ist. Gerade diesem Preisunterschied ist ja die Maßgabe des BMG, Rabattver-
einbarungen zwischen Hersteller und Kasse zu berücksichtigen geschuldet und nur 
wenn hier eine entsprechende Preisreduzierung vorliegt, verlangen der DDB als Pa-
tientenvertreter die weitere Verordnung von Insulin-Analoga. 
 
[Anmerkung: Was heißt „natürliches Humaninsulin“,  tendenziöse Beeinflussung 
des Patienten – es handelt sich hierbei ebenfalls um ein „Kunstprodukt“ der Pharma-
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industrie – anders bei Schweineinsulin.]  
KV WL: Ist die Regelung, dass kurzwirksame Insulinanaloga für Typ-2-Diabetiker 
nicht mehr auf Kassenrezept verordnet werden dürfen, abschließend ? 
  
Zur Zeit versuchen Hersteller jedoch die allg. Möglichkeiten zu Rabattverträgen 
mit einzelnen Krankenkassen so zu nutzen, dass die Kosten Ihrer Analoginsu-
line für bestimmte Kassen im Bereich der Humaninsuline liegen sollen. Genau-
ere Informationen zu diesen Verträgen haben die Ärzte nicht. 
 
DDB: Der DDB betrachtet es als absichtliche Irreführung der Patienten, wenn nach 
der Betonung des Verordnungsverbotes, erst am Schluss der zweiseitigen Patienten-
information verdeckt darauf hingewiesen wird, dass eine Verordnung unter Preisan-
gleichung doch möglich ist.  
Auch erscheint es fraglich, wenn die KV ohne klare Kenntlichmachung, dass es sich 
hier um eine eigene Position in Abweichung zum BMG handelt, eigene Tatbestands-
definitionen in den Text einmischt …  Verkaufspreis. 
 
Wenn hier die Ärztevertreter nicht beteiligt oder informiert werden, ist es doch die 
Angelegenheit der Ärztevertreter (KV) sich darum zu kümmern (= KVen sind u.a. 
stimmberechtigt im G-BA beteiligt)  z.B. Vereinbarung eines anzurechnenden Fix-
betrages im Arzt-Budget oder Ausklammerung aus dem Budget … 
 
Es wäre legitimer, die abweichende oder lückenhafte Verordnungssituation offen mit 
allen Beteiligten unter Einbindung des BMG anzusprechen und zu diskutieren, als 
das „eigene“ Finanzdilemma (Regress / Budget …) wieder auf den Rücken des 
schwächsten Gliedes in der Kette (= Patient) abzuschieben. 
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